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ausgestellt werden. Eine Anrufung des Ausschusses
findet hiergegen nicht statt.

8 35.

Bei zurückgestellten Wehrpflichtigen hat der
Schlichtungsausschuß auf Verlangen der Militärbe—
hörde auch in den Fällen, die nicht bereits auf Grund
des 8 9 Abs. 2des Gesetzes vor den Ausschuß gebracht
sind, festzustellen, welche Gründe zu der Auflösung des
Beschäftigungsverhältnisses geführt haben.

Dabei kann der Ausschuß vorschlagen, den Wehr-
pflichtigen einem anderen Betriebe zu überweisen.

8 36.

Diese Anweisung tritt mit dem Tage der Ver—
kündung in Kraft.

Berlin, den 30. Januar 1917.

Das Kriegsamt.

Groener.

4. Verordnung über Versicherung der im vaterländi-

schen Hilfsdienst Beschäftigten. Vom 24. Febr. 1917.

(V. I.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 19 des Ge-
setzes über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. De-
zember 1916 (Reichs-Gesetzbl. S. 1333) mit Zustim-
mung des vom Reichstag gewählten Ausschusses und
auf Grund des §3 des Gesetzes über die Ermächtigung
des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S. 327) folgende
Verordnung erlassen:
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I. Allgemeine Vorschriften.

81.
Wer eine Beschäftigung im Sinne des Gesetzes
über den vaterländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember
1916 (Reichs-Gesetzbl. S. 1333) ausübt, unterliegt,
auch wenn er nicht dienstpflichtig nach § 1 dieses Ge-
letzes ist, den Vorschriften über die reichsgesetzliche
Arbeiter= und Angestelltenversicherung, soweit diese
Verordnung nichts anderes bestimmt. Dies gilt auch
dann, wenn die Beschäftigung nicht auf Grund frei-
williger Meldung (§5 7 des genannten Gesetzes) statt-
sindet. Eine Vergütung ist stets Entgelt im Sinne
der Vorschriften über die reichsgesetzliche Arbeiter-
und Angestelltenversicherung.

§ 2.

Einer Satzungsänderung auf Grund dieser Vor-
schriften bedarf es für die Versicherungsträger nicht.

II. Krankenversicherung.

§ 3.

Setzt die Satzung einer Krankenkasse den Orts-
lohn als Grundlohn fest, so gilt dies nicht für Perso-
nen, die im vaterländischen Hilfsdienst eine nach den
Vorschriften der Reichsversicherung landkassenpflich-
tige Beschäftigung übernehmen, sofern fie in den dem
erstmaligen Eintritt in eine landkassenpflichtige Hilfs-

Hilfsdiensttätigkeit vorangegangenen zwölf Monaten
mindestens sechsundzwanzig Wochen oder unmittelbar
vorher mindestens sechs Wochen bei einer Kranken-
kasse mit einem anderen Grundlohn als dem Orts-
lohn oder bei einer knappschaftlichen Krankenkasse ver-
sichert werden.
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Soweit diese Personen nicht als Betriebsbeamte,
Werkmeister oder andere Angestellte in ähnlich geho—
bener Stellung beschäftigt werden, gelten sie als
Facharbeiter im Sinne des § 181 Abs. 2 der Reichs-
versicherungsordnung, auch wenn sie nicht als solche
tätig sind.

Auf diese Beschäftigten sind die Vorschriften der
8§ 418 bis 425 der Reichsversicherungsordnung nicht
anwendbar. Bei Anwendung des § 418 Abs. 2 Nr. 3
und des § 419 Abs. 1 Satz 2 der Reichsversicherungs-

ordnung bleiben # bei Feststellung der sämtlichen in
der Landwirtschaft Beschäftigten und der sämtlichen
Befreiten des Arbeitgebers außer Betracht.

84.
Soweit der Erwerb eines Rechtes nach der Reichs-

versicherung oder der Satzung einer Krankenkasse da-
von abhängt, daß eine Wartezeit bei einer Kranken-
kasse zurückgelegt ist oder eine Versicherung von be-
stimmter Dauer innerhalb eines gleichfalls bestimm-
ten Zeitraums bestanden hat, darf eine Beschäftigung
im vaterländischen Hilfsdienst, durch die der Beschäf-
tigte aus der Krankenkasse oder der Versicherung aus-

scheidet, nicht zu seinem Nachteil angerechnet werden.
Dies gilt auch für die Dauer einer Erwerbslosigkeit
bis zu sechs Wochen, die in die ersten sechs Wochen
nach der Beschäftigung fällt.

Die Zeit von mindestens sechs Monaten nach
§ 199 der Reichsversicherungsordnung steht einer
Wartezeit im Sinne des Abs. 1 gleich.

Im übrigen gilt § 2 des Gesetzes, betreffend Er-
haltung von Anwartschaften aus der Krankenver-

sicherung, vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S.
334) entsprechend.
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§ 5.

Vorschriften der Reichsversicherung, nach denen
Personen, die genen Krankheit versichert sind, durch
einen Aufenthalt im Ausland Rechtsnachteile erlei-
den, gelten nicht für Personen, die im Ausland im
vaterländischen Hilfsdienst beschäftigt sind. Der Auf-
enthalt solcher Personen im Ausland steht insoweit
einem Aufenthalt im Inland gleich.

86.
Wer wegen einer Beschäftigung im vaterländi—

schen Hilfsdienst zu einer andern Krankenkasse über-
getreten ist, darf, wenn er aus dieser ausscheidet, das

Recht zur Weiterversicherung nach § 313 der Reichs-
versicherungsordnung wahlweise bei ihr oder seiner
früheren Kasse ausüben.
Meldet er sich bei der früheren Kasse, so kann

diese ihn ärztlich untersuchen lassen. Für eine Er-
krankung, die beim Wiedereintritt bereits besteht, hat
er einen Anspruch nur gegen die andere Kasse, und

zwar auf die Leistungen, die sie im Falle der Weiter-
versicherung bei ihr zu gewähren hätte. Auf ihren
oder seinen Antrag erhält der Versicherte diese Lei-
stungen von der früheren Kasse. Geschieht es auf sei-

nen Antrag #so hat die frühere Kasse der andern bin-
nen einer Woche den Eintritt des Versicherungsfalls
mitzuteilen. Die andere Kasse hat der früheren ihre
Aufwendungen im vollen Umfang zu ersetzen.

§ 7.

Den Krankenkassen im Sinne dieser Verordnung
stehen knappschaftliche Krankenkassen gleich.

88.
Für Mitglieder von Ersatzkassen (88 503 ff. der

Reichsversicherungsordnung), welche dem zur frei-
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willigen Versicherung oder Weiterversicherung bei
einer Krankenkasse nach der Reichsversicherungsord-
nung berechtigten Personenkreis angehören, gelten
die vorstehenden Vorschriften entsprechend.

Bestimmungen in der Satzung einer Ersatzkasse,
nach denen ein Mitglied bei Übernahme einer Be-
schäftigung im vaterländischen Hilfsdienst aus der
Kasse ausscheiden müßte oder einen sonstigen Rechts-
nachteil erleiden würde, dürfen nicht geltend gemacht
werden.

Mitglieder von Ersatzkassen, die eine landwirt-

schaftliche Beschäftigung erst nach dem Inkrafttreten
des Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst und
voraussichtlich nicht über dessen Geltungsdauer hin-
aus übernehmen, stehen den vorübergehend in der
Landwirtschaft beschäftigten gewerblichen Arbeitern
im Sinne des § 434 der Reichsversicherungsordnung

gleich.

§ 9.

Deutsche, die in dem von deutschen Truppen
besetzten Ausland von deutschen Arbeitgebern im
vaterländischen Hilfsdienst beschäftigt werden und
nicht schon auf Grund der Bekanntmachung vom 14.
Dezember 1916 (ReichsEesetzbl. S. 1383) versichert
sind hinsichtlich der Versicherung gegen Krankheit den

1 der genannten Bekanntmachung bezeichneten
ersonen gleichgestellt.

Sie sind versicherungsfrei, wenn ihnen gegen
einen Arbeitgeber der im § 169 Abs. 1 der Reichsver-
sicherungsordnung bezeichneten Art für den Fall der
Krankheit ein Anspruch gewährleistet ist, der einem
der in der genannten Vorschrift bezeichneten An-
sprüche mindestens gleichwertig ist. Das Kriegsamt
bestimmt, ob der Anspruch gleichwertig ist.
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III. Unfallversicherung.

8 10.

Tätigkeiten im vaterländischen Hilfsdienst, die
den reichsgesetzlichen Vorschriften über Unfallversiche-
rung u mdeswillen nicht unterliegen, weil sie im
Ausland ausgeführt werden und nicht als unselb-
ständiger Bestandteil (Ausstrahlung) eines inländi-
schen Betriebes anzusehen sind, werden der Unfall-
versicherung unterstellt.

Dabei gelten folgende Vorschriften:
1. Träger der Versicherung für diese Hilfsdienst-

leistungen ist das Reich.
2. Der Reichskanzler bestimmt die Ausführungs-

behörden (88 892, 1033, 1218 der Reichsversicherungs-
ordnung) und erläßt die Ausführungsbestimmungen
(§ 895 der Reichsversicherungsordnung). Er kann
den Erlaß von Ausführungsbestimmungen anderen
Behörden übertragen.

3. Die Unfallentschadigung wird nach einem ein-

beitlichen Jahresarbeitsverdienste berechnet. Dieser
eträgt:

a) bei gewöhnlichen landwirtschaftlichen Arbei-
tern 1200 Mark,

b) bei gewerblichen Arbeitern und landwirt-
schaftlichen Facharbeitern 1800 Mark.

Bei Betriebsbeamten ist, vorbehaltlich der Kür-
zung nach § 563 Abs. 2 der Reichsversicherungsord-
nung, der auf ein volles Jahr zu berechnende, ver-
diente Entgelt maßgebend. Erreicht der Jahresar-
beitsverdienst nicht den unter 3b angegebenen Be-
trag, so gilt dieser als Jahresarbeitsverdienst.

4. Sofern nicht das Reich selbst Unternehmer der
Arbeiten ist, hat dieser für die Unfallversicherung eine

Prämie zu zahlen. Sie beträgt:
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a) für einen gewöhnlichen landwirtschaftlichen
Arbeiter täglich 6 Pf.,

b) für einen gewerblichen Arbeiter oder land-
wirtschaftlichen Facharbeiter täglich 9 Pf.,

Tc) für einen Betriebsbeamten entsprechend der
Dauer seiner Beschäftigung 14 vom Hundert
des verdienten Entgelts, mindestens aber
täglich 9 Pf.

5. Der Unternehmer (Nr. 4) hat für jeden Mo-
nat spätestens 3 Tage nach dessen Ablauf der Aus-
führungsbehörde einen Nachweis über die Zahl der
Arbeitstage jeder der unter Nr. 4 a) und b) bezeich-
neten Gruppen von Arbeitern und über den von Be-

triebsbeamten (Nr. 4c) verdienten Entgelt vorzule-
gen. Für den Fall der Säumnis gilt §8 800 der Reichs-
versicherungsordnung entsprechend.

Die Form für den Nachweis schreibt die Aus-
führungsbehörde vor.

6. Nach jedem Kalendervierteljahre berechnet die
Ausführungsbehörde auf Grund der Nachweise und
der unter Nr. 4 angegebenen Sätze die Prämien und

stellt die Heberolle auf.
Jedem Unternehmer ist ein Auszug aus der He-

berolle mit der Aufforderung zuzustellen, die festge-
setzte Prämie zur Vermeidung der Zwangsvoll=
streckung binnen zwei Wochen einzuzahlen. Der Aus-
zug muß die Angaben enthalten, die den Zahlungs-
pflichtigen in Stand setzen, die Prämienberechnung
zu prüfen.

Für den Einspruch und die Rechtsmittel gelten
die §§ 814 bis 817 der Reichsversicherungsordnung

entsprechend.
7. Die Ausführungsbehörde bestimmt, wer die

Unfälle zu untersuchen hat.
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8. Hält der Berechtigte sich im Ausland auf, so
ist über die Gewährung, Ablehnung oder Neufeststel—
lung der Unfallentschädigung ohne vorhergehenden
Bescheid und Einspruch alsbald Endbescheid zu er—
teilen (§ 1610 der Reichsversicherungsordnung).

9. Zur Entscheidung über Berufungen und Be-
schwerden ist das Oberversicherungsamt Groß-Berlin
ausschließlich zuständig.

8 11.

Wer im vaterländischen Hilfsdienst in der Land-
und Forstwirtschaft eine Beschäftigung übernimmt,
nachdem er in den dem erstmaligen Eintritt in eine
land= oder forstwirtschaftliche Hilfsdiensttätigkeit vor-

angegangenen zwölf Monaten mindestens sechsund-
zwanzig Wochen oder unmittelbar vorher mindestens
sechs Wochen gewerblich beschäftigt war, gilt, sofern
er nicht als Betriebsbeamter beschäftigt wird, für
die Unfallentschädigung als Facharbeiter im Sinne
des § 923 Abs. 3 der Reichsversicherungsordnung,
auch wenn er nicht als solcher tätig ist.

§ 12.

Werden dem Berechtigten Gebührnisse auf Grund
des § 35 des Offizierpensionsgesetzes oder der §§ 19 ff.
des Militärhinterbliebenengesetzes gewährt, so sind
sie auf die Unfallrente, die auf dieselbe Zeit entfällt
und aus dem gleichen Grunde gewährt wird, anzu-

rechnen. In gleicher Weise sin die Gebührnisse des
Verletzten auf die Angehörigenrente (§ 598 der
Reichsversicherungsordnung) anzurechnen.

* 13.

Die Übernahme einer Beschäftigung im vaterlän-
dischen Hilfsdienst sowie der dabei erzielte Lohn dür-
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fen in einem Unfallentschädigungsverfahren bei der
Feststellung, ob und in welchem Maße der Verletzte
durch den Unfall in seiner Erwerbsfähigkeit geschä-
digt ist, nicht verwertet werden.

IV. Invaliden= und Hinterbliebenenversicherung.

§ 14.

Wer eine die Invaliden= und Hinterbliebenen-
versicherung begründende Beschäftigung vor seinem
Eintritt in den vaterländischen Hilfsdienst nicht aus-
geübt hat und auch nach dessen Beendigung voraus-
sichtlich nicht ausüben wird, unterliegt wegen einer
im vaterländischen Hilfsdienst übernommenen, an
sich versicherungspflichtigen Beschäftigung der Ver-
sicherungspflicht nur dann, wenn er binnen zwei

Monaten nach der Verkündung dieser Verordnung
oder, sofern das Beschäftigungsverhältnis später be-
ginnt, nach diesem Zeitpunkt von dem Arbeitgeber
die Leistung von Beiträgen verlangt. Geschieht dies,
so hat der Arbeitgeber hierüber dem Beschäftigten
auf Wunsch eine Bescheinigung augzustellen.

Werden jedoch ohne eine Erklärung im Sinne
des Abs. 1 Satz 1 für die Dauer der an sich ver-

sicherungspflichtigen Beschäftigung Beiträge ent-
richtet, so dürfen die Leistungen der Invaliden= und
Hinterbliebenenversicherung nicht deshalb abgelehnt
werden, weil die Beiträge zu Unrecht entrichtet seien.

8 15.

Vorbehaltlich des § 14 Abs. 1 begründet eine
Beschäftigung im Ausland auch dann, wenn § 1330
der Reichsversicherungsordnung nicht zutrifft, die Ver-
sicherung. Zuständig ist die Versicherungsanstalt, de-
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ren Bezirk dem Beschäftigungsort am nächsten liegt.
Die Lohnklasse bestimmt sich, soweit sie vom Orts-
lohn abhängt, nach dem Ortslohn am Sitze dieser
Versicherungsanstalt (§ 1246 Abs. 2 Nr. 3 der Reichs-
versicherungsordnung).

§ 16.

Die Übernahme einer Beschäftigung im vater-
ländischen Hilfsdienst sowie der dabei erzielte Lohn
dürfen im Rentenverfahren bei der Feststellung, ob
Erwerbsfähigkeit oder ob Erwerbsunfähigkeit vor-
liegt, nicht verwertet werden.

V. Angestelltenversicherung.

§ 17.

Tätigkeiten im vaterländischen Hilfsdienst, die
den reichsgesetzlichen Vorschriften über Angestellten-
versicherung um deswillen nicht unterliegen, weil sie
im Ausland ausgeführt werden und auch nicht als
unselbständiger Bestandteil (Ausstrahlung) eines in-
ländischen Betriebs anzusehen sind, werden der An-

gestelltenversicherung unterstellt.

8 18.

Wird ein nach den reichsgesetzlichen Vorschriften
über Angestelltenversicherung Versicherter im vater—
ländischen Hilfsdienst in einer Tätigkeit beschäftigt,
die nach dem Versicherungsgesetze für Angestellte
nicht versichert ist. so werden die Kalendermonate,
in denen diese Tätigkeit ausgeübt wird, als Bei-
tragsmonate im Sinne der 88 15. 49 des Versiche-

rungsgesetzes für Angestellte angerechnet.
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VI. Schlußvorschriften.

§ 19.

Der Reichskanzler wird ermächtigt, weitere Be-
stimmungen zur Durchführung der Versicherung zu
erlassen. Soweit dies nicht gechieht oder diese Ver-
ordnung nichts anderes ergibt, sind die Vorschriften
über die reichsgesetzliche Arbeiter= und Angestellten-
versicherung sinngemäß anzuwenden.

8 20.

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 6. De-

zember 1916 in Kraft.

Berlin, den 24. Februar 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr. Helfferich.

5. Bekanntmachung, betreffend Bestimmungen zur
Ausführung des § 7 des Gesetzes über den vaterlän-

dischen Hilfsdienst. Vom 1. März 1917.

(V. II.)

Der Bundesrat hat auf Grund des § 19 des
Gesetzes über den vaterländischen Hilfsdienst vom
5. Dezember 1916 (Reichs-Gesetzbl. S. 1333) mit Zu-
stimmung des vom Reichstag gewählten Ausschusses
folgende Verordnung erlassen:

81.
Zum Zwecke der Heranziehung zum vaterlän—

dischen Hilfsdienst haben die Ortsbehörden eine Nach-
weisung zu liefern, in die alle in der Zeit nach dem
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